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1. Einleitung	
Körperschaften	des	Öffentlichen	Rechts	im	weiteren	Sinne	(Öffentliche	Auftraggeber,	im	

Folgenden	 „Auftraggeber“)	 unterliegen	 dem	 Vergaberecht,	 das	 auf	 Richtlinien	 der	

Europäischen	Union	basiert.	Durch	das	Vergaberecht	soll	die	öffentliche	Beschaffung	vor	

allem	transparent,	 fair	sowie	kostengünstig	durchgeführt	werden.	Der	EuGH	spricht	 in	

diesem	 Zusammenhang	 von	 einer	 Hemmnisbeseitigung	 für	 den	 europäischen	

Dienstleistungs-	und	Warenverkehr	 sowie	davon,	dass	 sich	der	Auftraggeber	mit	Hilfe	

des	Vergaberechts	nicht	von	anderen	als	von	wirtschaftlichen	Überlegungen	leiten	lässt	

und	 damit	 ein	 effizienter	 Einsatz	 öffentlicher	 Gelder	 durch	 sachlich	 gerechtfertigte	

Gründe	sichergestellt	ist.1	

Dazu	 hat	 beispielsweise	 der	 österreichische	 Auftraggeber	 ein	 aufwändiges	 und	 im	

Bundesvergabegesetz	 2006	 (BvergG)	 komplex	 geregeltes	 Vergabeverfahren	

durchzuführen.	 Nach	 erfolgter	 öffentlicher	 Bekanntmachung	 des	 Vergabeverfahrens	

und	 Ablauf	 der	 Angebotsfrist	 sind	 die	 eingelangten	 Angebote	 vom	 Auftraggeber	 zu	

prüfen	und	anhand	der	festgelegten	Zuschlagskriterien	zu	bewerten.	Viele	Auftraggeber	

setzen	zur	Angebotsbewertung	eine	eigene	Bewertungskommission	ein.		

Obwohl	 das	 Vergaberecht	 (im	 Besonderen	 das	 österreichische	 Vergaberecht)	 ein	

äußerst	formalistisches	Rechtsgebiet	ist,	ist	die	einschlägige	gesetzliche	Bestimmung	(§	

12	 BVergG)	 zur	 Bewertungskommission	 weitgehend	 unbestimmt.	 Eine	 Folge	 der	

unpräzisen	Gesetzeslage	 ist	Rechtsunsicherheit	sowohl	beim	Auftraggeber	als	auch	bei	

Bietern.	
	

Wesentliches	 Ziel	 der	 Arbeit	 ist	 eine	 fundierte	 akademische	 Untersuchung	 der	

wesentlichen	 Problemfelder	 und	 vergaberechtlich	 unzureichenden	 Bestimmungen	 die	

Bewertungskommission	 betreffend.	 Die	 Arbeit	 versucht	 damit	 ein	 möglichst	 scharfes	

Bild	der	Bewertungskommission	zu	zeichnen	und	einen	Beitrag	zur	Weiterentwicklung	

des	Vergaberechts	leisten.	

	

2. Kern	und	Forschungsthema	der	Dissertation	
Eingelangte	 Angebote	 eines	 Vergabeverfahrens	 müssen	 vom	 Auftraggeber	 einer	

formalen	Prüfung	und	inhaltlichen	Bewertung	unterzogen	werden.		

																																																								
1	EuGH,	03.10.2000.	Rs	C-380/98.	Rz	16	f.	SCHLUSSANTRÄGE	DES	GENERALANWALTS	JACOBS	vom	10.05.2001,	Rs	C-19/00,	RZ	33.	
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Immer	 öfter	 werden	 dazu	 –	 für	 jede	 Ausschreibung	 neu	 –	 eigene	 Prüf-	 und	

Bewertungskommissionen	 beim	 Auftraggeber	 installiert.	 Zentrale	 Aufgabe	 der	

Bewertungskommission	 ist	 die	 inhaltliche	 Bewertung	 der	 Angebote	 und	 damit	 die	

Reihung	der	Angebote	oder	anders	ausgedrückt:	Ermittlung	des	am	besten	geeigneten	

Angebots.	

	

Obwohl	 der	 Bewertungskommission	 die	 zentrale	 Aufgabe	 bei	 der	 Auftragsvergabe,	

nämlich	 die	 Ermittlung	 des	 Zuschlagsempfängers,	 zukommt,	 sind	 deren	 Befugnisse,	

Handlungsspielräume	 sowie	 Pflichten	 nicht	 bzw.	 unzureichend	 positivrechtlich	

festgelegt.	Die	einschlägige	Rechtsgrundlage	im	österreichischen	Vergaberecht	bildet		

§	122	BVergG:	
„Die	Prüfung	und	Beurteilung	eines	Angebotes	ist	nur	solchen	Personen	zu	übertragen,	welche	die	

fachlichen	Voraussetzungen	 hierfür	 erfüllen.	 Erforderlichenfalls	 sind	 unbefangene	 und	 von	 den	

Bietern	unabhängige	Sachverständige	beizuziehen.“	

Dass	 §	 122	 BVergG	 unzureichend	 ist,	 zeigt	 die	 Rechtsprechung	 der	

Vergabekontrollbehörden,	 welches	 unrechtes	 Verhalten	 im	 Umfeld	 der	

Bewertungskommission	mit	Aufhebung	und	Nichtigkeit	der	Vergabeverfahren	geahndet	

hat.	Die	praktische	Relevanz	der	Bewertungskommission	sowie	die	unklare	gesetzliche	

Regelung	haben	zu	Rechtsunsicherheiten	im	Vergabewesen	geführt.	

Das	zentrale	Forschungsanliegen	der	Arbeit,	nämlich	eine	möglichst	präzise	Darstellung	

der	 Bewertungskommission,	 zersplittert	 sich	 in	 eine	 Vielzahl	 kleinerer	

rechtstheoretischer	 sowie	 praxisbezogener	 Forschungsfragen	bzw.	 Problemstellungen.	

Um	 einige	 der	 zu	 behandelnden	 Forschungsbereiche	 zu	 verdeutlichen,	 wird	 im	

Folgenden	eine	beispielhafte	Auswahl	dargestellt:	

	

Welcher	 Rechtsnatur	 ist	 die	 Bewertungskommission,	 da	 sie	 einerseits	 von	 einer	

Körperschaft	Öffentlichen	Rechts	eingesetzt	ist,	aber	in	der	Privatwirtschaftsverwaltung	

tätig	wird?	

§	 122	 BVergG	 bestimmt,	 dass	 die	 Angebotsprüfung	 nur	 solchen	 Personen	 zu	

übertragen	 ist,	 welche	 die	 fachlichen	 Voraussetzungen	 hierfür	 erfüllen.	 Bedeutet	 dies	

eine	Gleichsetzung	mit	dem	Sachverständigenbegriff	des	§	1299	ABGB?	

Im	 Zuge	 der	 Bewertung	 können	 der	 Bewertungskommission	 derart	 schwere	

Fehler	unterlaufen,	dass	beispielsweise	der	rechtmäßige	Zuschlagsempfänger	nicht	den	
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Zuschlag	 bekommt.	 Implizieren	 gravierende	 Fehler	 der	 Bewertungskommission	 eine	

persönliche	Haftung	der	Bewertungskommissionsmitglieder?	

Die	 Bewertung	 muss	 neutral	 nach	 fachlichen	 Aspekten	 erfolgen.	 Wie	 ist	 das	

bestehende	 Spannungsfeld	 zum	 Weisungsrecht	 des	 Auftraggebers	 an	 beamtete	

Kommissionsmitglieder	aufzulösen?	

Einer	der	wesentlichen	Grundsätze	des	Vergaberechts	 ist	 Transparenz.	Dabei	 ergeben	

sich	 Schwierigkeiten	 welches	 Maß	 an	 Transparenz	 im	 Bereich	 der	

Bewertungskommission	 ausreichend/notwendig	 bzw.	 noch	 vertretbar	 oder	 schon	

überschießend	 ist.	 Beispielsweise	 eröffnet	 sich	 mit	 der	 Bekanntgabe	 der	 Namen	 der	

Kommissionsmitglieder	 die	 Möglichkeit	 zur	 unerwünschten	 Kontaktaufnahme	 und	

Intervention	 durch	 Bieter	 und	 damit	 Befangenheit	 oder	 gar	 korruptionsrechtlicher	

Straftatbestände.	

Hat	 die	 Ernennung	 der	 Kommissionsmitglieder	 durch	 einen	 nach	 außen	 hin	

sichtbaren	 Formalakt	 des	 Auftraggebers	 zu	 erfolgen	 und	 sind	 die	 ernannten	

Kommissionsmitglieder	 im	 laufenden	 Verfahren	 austauschbar?	 Wenn	 die	

Austauschbarkeit	 eines	 Mitglieds	 befürwortet	 wird,	 entsteht	 die	 Frage,	 wie	 das	

nachfolgende	 Kommissionsmitglied	 denselben	 Bewertungsmaßstab	 seines	 Vorgängers	

wahren	kann,	um	die	Angebotsbewertung	kohärent	fortzuführen.	

Inwieweit	 kann	 ein	 Bieter	 die	 Zusammensetzung	 der	 Bewertungskommission	

beispielsweise	wegen	Befangenheit	eines	Mitglieds	bekämpfen?	

Wer	 legt	 das	 Stimmquorum	 der	 Bewertungskommission	 fest	 und	 muss	 dieses	

zwingend	die	Einstimmigkeit	sein?	

Die	 Bewertungskommission	 hat	 die	 Angebote	 neutral	 und	 soweit	 als	 möglich	

objektiv	 zu	 bewerten.	 Gerade	 bei	 subjektiven	 Bewertungskriterien	 gibt	 es	 keinen	

objektivierbaren	Bewertungsmaßstab.	Wo	beginnt	und	endet	der	Ermessensspielraum	

der	 Kommissionmitglieder	 bei	 subjektiven	 Bewertungskriterien,	 ohne	 dass	 die	

Bewertung	willkürlich	ist.	

Wo	liegen	die	absoluten	Grenzen	der	Befugnisse	der	Kommissionsmitglieder?	

Muss	 die	 Bewertung	 der	 Kommission	 im	 Lichte	 der	 Transparenz	 bestimmten	

Dokumentationsanforderungen	 genügen?	 Wie	 detailliert	 muss	 die	 Begründung	 der	

Bewertung	sein?	
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3. Methodik	
Um	 die	 Problemstellungen	 bestmöglich	 und	 effizient	 lösen	 zu	 können,	 bildet	 den	

Ausgangspunkt	der	Untersuchung	die	Analyse	der	zentralen	Norm	§	122	BVergG	unter	

Anwendung	 der	 klassischen	 Interpretationsmethoden;	 insbesondere	 sollen	 die	

Interessen	 und	 Wertungen	 des	 Gesetzgebers	 durch	 Untersuchung	 der	 Materialien	

nachvollzogen	 werden.	 Ebenso	 sollen	 die	 grundlegenden	 Bestimmungen	 der	

europäischen	Vergaberichtlinien	 samt	Materialien	analysiert	und	um	Deutungsansätze	

aus	dem	aktuellen	 Stand	der	 Forschung	 ergänzt	werden.	Damit	 sollte	 in	 einem	ersten	

Schritt	eine	Grundlage	für	die	weiteren	Untersuchungen	geschaffen	worden	sein.	

Darauf	 aufbauend	werden	die	Grundsätze	des	primärrechtlichen	Vergaberechts	

(Gleichbehandlungsgrundsatz,	 Transparenzgrundsatz,	 Grundsätze	 des	 AEUV,	 ...;)	

dahingehend	 untersucht,	 inwieweit	 sich	 daraus	 fruchtbare	 Lösungsansätze	 ableiten	

lassen.	

Ergänzend	 wird	 die	 einschlägig	 ergangene	 Judikatur	 der	

Vergabekontrollbehörden	daraufhin	analysiert,	ob	Grundsätze	und	Tendenzen	ableitbar	

sind,	 welche	 eine	 Präzisierung	 der	 Fragen	 im	 Umfeld	 der	 Bewertungskommission	

ermöglichen.	Damit	soll	auch	der	Praxisbezug	einiger	Forschungsfragen	hervorgehoben	

werden.	

Abschließend	 soll	 untersucht	 werden,	 ob	 in	 der	 Bundesrepublik	 Deutschland	

gesetzliche	 Bestimmungen	 zur	 Bewertungskommission	 vorhanden	 sind	 bzw.	 wie	 das	

deutsche	 Recht	 mit	 dieser	 Thematik	 umgeht	 und	 ob	 die	 allenfalls	 vorhandenen	

Lösungen	für	das	österreichische	Recht	fruchtbar	gemacht	werden	können.	
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4. Grober	Aufbau	der	Dissertation	
I			VORWORT	UND	DANKSAGUNG	

II		INHALTSVERZEICHNIS	

III	ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	

KAPITEL	-	1	 ALLGEMEINES	
1.1	 HINFÜHRUNG	ZUM	THEMA	
1.2	 KERNTHEMA	DER	ARBEIT	
1.3	 VORGEHENSWEISE	
1.4	 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN	UND	-KLARSTELLUNGEN	

KAPITEL	-	2	 GRUNDZÜGE	DES	VERGABERECHTS	
2.1	 ENTSTEHUNG	DES	VERGABERECHTS	
2.2	 ZIEL	UND	ZWECK	DES	VERGABERECHTS	
2.3	 DER	AUFTRAGGEBER	ALS	HERR	DES	VERGABEVERFAHRENS	
2.4	 GRUNDPRINZIPIEN	DES	VERGABERECHTS	
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KAPITEL	-	3	 DIE	BEWERTUNGSKOMMISSION	
3.1	 WESEN	DER	BEWERTUNGSKOMMISSION	
3.1.1	 Zweck	der	Bewertungskommission	
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3.5.1	 Mitglieder	der	Bewertungskommission	
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KAPITEL	-	4	 CONCLUSIO	
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4.1.2	 Beurteilung	und	Würdigung	der	Forschungsergebnisse	

4.2	 ABSCHLIESSENDE	WORTE	
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Exposé	zum	Dissertationsvorhaben	„Das	Dürfen	und	Können	der	Bewertungskommission	im	Vergaberecht“	

SCHWARZ	Normann		 	 7	

5. Zeit	und	Finanzierungsplan	
	
Wintersemester	2014/2015	(bereits	

absolviert)	

- VO	Juristische	Methodenlehre	

- SE	Judikatur-	oder	Textanalyse	

- VO	Europäisches	Vergaberecht	

- Studium	einschlägiger	Fachliteratur,	

finden	des	Dissertationsthemas	sowie	

Literaturrecherche	

	

Sommersemester	2015	(bereits	absolviert)	

- Studium	einschlägiger	Fachliteratur	

sowie	Literaturrecherche	

- Erstellung	Exposé	

	

Wintersemester	2015/2016	(bereits	

absolviert)	

- SE	Dissertantenseminar:	SE	Seminar	aus	

öffentlichem	Recht	und	Schnittstellen	

zum	Europäischen	Recht	

- KU	Europäisches	und	Österreichisches	

Vergaberecht	

- Arbeit	an	der	Dissertation	bei	

regelmäßiger	Rücksprache	mit	dem	

Dissertationsbetreuer	

	

Sommersemester	2016	(geplant)	

- Aktualisierung	Exposé	(erledigt)	

- SE	im	Dissertationsfach	zur	Vorstellung	

des	Dissertationsvorhabens	und	Antrag	

auf	Genehmigung	des	

Dissertationsvorhabens	

- Arbeit	an	der	Dissertation	bei	

regelmäßiger	Rücksprache	mit	dem	

Dissertationsbetreuer	

	

Wintersemester	2016/2017	(geplant)	

- SE	Dissertantenseminar	

- Teilnahme	an	themenverwandten	

Kursen	oder	Seminaren	

- Arbeit	an	der	Dissertation	bei	

regelmäßiger	Rücksprache	mit	dem	

Dissertationsbetreuer	

	

Sommersemester	2017	(geplant)	

- Teilnahme	an	themenverwandten	

Kursen	oder	Seminaren	

- Arbeit	an	der	Dissertation	bei	

regelmäßiger	Rücksprache	mit	dem	

Dissertationsbetreuer	

	

Wintersemester	2017/2018	(geplant)	

- Arbeit	an	der	Dissertation,	erste	

Rohfassung	der	Arbeit	

	

Sommersemester	2018	(geplant)	

- Überarbeitung	der	Dissertation	und	

Vornahme	von	Verbesserungen	

	

Wintersemester	2018/2019	(geplant)	

- Abgabe	der	fertigen	Arbeit	

- Defensio	

	

Da	ich	berufstätig	bin,	beabsichtige	ich	in	den	kommenden	Semester	soweit	als	möglich	

meine	 Dissertation	 voranzutreiben	 und	 allenfalls	 zusätzlich	 ein	 „Sabbatical“	 zu	

konsumieren,	um	die	erste	Rohfassung	möglichst	in	einem	Zuge	fertigzustellen.	

Nennenswerte	finanzielle	Mittel	zur	Abfassung	der	Dissertation	werden	nicht	benötigt.	
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